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MUSTER - HAUSORDNUNG 

bei öffentlichen Veranstaltungen  
(Bierzelt, Feier und Fest) 
 
 
 
 
 

DAS JUGENDSCHUTZGESETZ – WIR HALTEN UNS DARAN 

ZUTRITT UNTER 16 JAHREN 
≥  nur in Begleitung eines Personensorgeberechtigten (Eltern) 
≥  unter 6 Jahre nur bis 20:00 Uhr, auch mit Eltern (Hausrecht) 

AUFENTHALT VON 16 – 17JÄHRIGEN JUGENDLICHEN 
≥  bis 24:00 Uhr möglich 
≥  in Begleitung eines Personensorgeberechtigten auch länger 

ALKOHOLABGABE (BIER, WEIN, SEKT...)  
≥  für Jugendliche erst ab 16 Jahre (auch Mixturen dieser Getränke) 
≥  ein alkoholfreies Getränk ist nicht teurer als das billigste 
    alkoholische Getränk bei gleicher Menge (Gaststättengesetz) 

 ABGABE ANDERER ALKOHOLISCHER GETRÄNKE  
   („HARTER“ ALKOHOL WIE SCHNAPS, WODKA...) 

≥  erst ab 18 Jahre (auch Mixgetränke) 

ERKENNBAR BETRUNKENE JEDEN ALTERS 
≥  erhalten keinen Alkohol (Gaststättengesetz) 

DAS MITBRINGEN VON ALKOHOLISCHEN GETRÄNKEN UND 
    FLASCHEN IST NACH DEM HAUSRECHT 

≥  untersagt (Taschenkontrollen Einlass/während der Veranstaltung) 

RAUCHEN (INKLUSIVE E-ZIGARETTEN) 
≥  erst ab 18 Jahre außerhalb erlaubt 

ZUTRITTSVERBOTE 
≥  und Hausverbote bei Missbrauch (Veranstalter hat Hausrecht) 
≥  eventuelle Platzverweise durch die Polizei 

BEI AUSWEISFÄLSCHUNG/FALSCHER AUSWEIS 
≥  Anzeige durch Veranstalter und Platzverweis durch die Polizei 

 
 
_____________________________    _____________________ 
Datum/Unterschrift des Veranstalters                                        Stempel des Veranstalters 


